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1. Juli 2008  

BMF-010302/0146-IV/8/2008  

An 

Zollämter 

Steuer- und Zollkoordination, Fachbereich Zoll und Verbrauchsteuern 

Steuer- und Zollkoordination, Produktmanagement 

Steuer- und Zollkoordination, Risiko-, Informations- und Analysezentrum 

 

 

AH-4311, Arbeitsrichtlinie Rohdiamanten 

 

 

Die Arbeitsrichtlinie AH-4311 (Arbeitsrichtlinie Rohdiamanten) stellt einen Auslegungsbehelf 

zu den von den Zollämtern und Zollorganen zu vollziehenden Regelungen dar, der im 

Interesse einer einheitlichen Vorgangsweise mitgeteilt wird. 

Über die gesetzlichen Bestimmungen hinausgehende Rechte und Pflichten können aus dieser 

Arbeitsrichtlinie nicht abgeleitet werden. 

Bei Erledigungen haben Zitierungen mit Hinweisen auf diese Arbeitsrichtlinie zu unterbleiben. 

Bundesministerium für Finanzen, 1. Juli 2008 
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1. Rechtsgrundlage 

Verordnung (EG) Nr. 2368/2002 des Rates vom 20. Dezember 2002 - in weiterer Folge in 

dieser Richtlinie mit "Verordnung" bezeichnet - zur Umsetzung des Zertifikationssystems des 

Kimberley-Prozesses für den internationalen Handel mit Rohdiamanten. 

Inkrafttreten: Für Zoll relevant am 13. Februar 2003. 

2. Ausfuhr von Rohdiamanten 

2.1. Ausfuhrverbot 

(1) Die Ausfuhr von Rohdiamanten (= physisches Verlassen oder die Verbringung aus einem 

Teil des Gebiets eines Teilnehmers am Kimberley Prozess-Zertifikationssystem) aus der 

Gemeinschaft ist verboten. 

(2) Unterpositionen der Kombinierten Nomenklatur, die Rohdiamanten (= Diamanten, die 

nicht bearbeitet oder lediglich gesägt, gespalten oder rau geschliffen sind und unter die 

Positionen 7102 10, 7102 21 und 7102 31 des Harmonisierten Systems fallen) umfassen, 

sind mit der Maßnahme gekennzeichnet. 

(3) Fußnoten beschreiben jene Güter innerhalb der gekennzeichneten Unterpositionen der 

Kombinierten Nomenklatur, die tatsächlich von der Maßnahme betroffen sind. 

2.2. Ausfuhr von der Maßnahme nicht umfasster Güter 

2.2.1. Nicht gekennzeichnete Unterpositionen der Kombinierten 

Nomenklatur 

Güter aus Unterpositionen der Kombinierten Nomenklatur, die nicht mit der Maßnahme 

gekennzeichnet sind, unterliegen keinen Einschränkungen nach dieser Maßnahme. 

2.2.2. Gekennzeichnete Unterpositionen der Kombinierten Nomenklatur 

Güter aus Unterpositionen der Kombinierten Nomenklatur, die mit der Maßnahme 

gekennzeichnet sind, jedoch nicht den Beschreibungen in den Fußnoten entsprechen. In der 

Ausfuhranmeldung muss der Ausführer diesfalls erklären, dass die Ausfuhrgüter nicht der 

Maßnahme unterliegen. In e-Zoll ist dazu der Dokumentenartencode Y920 ("Andere Waren 

als in den an die Maßnahme verknüpften Fußnoten aufgeführt") zu verwenden. 

Hinweis: 

Das betrifft nur die Unterposition 7102 10 des Harmonisierten Systems. 

http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3049300&ida=VO23682002&gueltig=20110526&hz_id=3049300
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2.2.3. Feststellungsbescheid nach § 21 AußHG 2005 des BMWFJ 

Mit einem Feststellungsbescheid nach § 21 AußHG 2005 kann das Bundesministerium für 

Wirtschaft, Familie und Jugend feststellen, dass die darin genannten Güter nicht der 

Maßnahme unterliegen (maßnahmenbefreiende Wirkung). In der Ausfuhranmeldung muss 

der Ausführer diesfalls erklären, dass für die Ausfuhrgüter ein Feststellungsbescheid mit 

maßnahmenbefreiender Wirkung vorliegt. In e-Zoll ist dazu der Dokumentenartencode 4FSB 

("Feststellungsbescheid des Bundesministeriums für Wirtschaft, Familie und Jugend, mit dem 

eine Befreiung festgestellt wird") zu verwenden - außerdem ist die Nummer des Bescheides 

anzuführen, und zwar im Format nach Arbeitsrichtlinie AH-1110 Abschnitt 5.1. 

2.3. Ausfuhrmöglichkeit mit Allgemeiner Ausfuhrgenehmigung 

Die Ausfuhr von Rohdiamanten ist nur dann, 

 wenn die Rohdiamanten von einem Kimberley-Zertifikat, das von einer 

Gemeinschaftsbehörde ausgestellt wurde und das die Sendung, zu der es gehört, 

eindeutig ausweist, begleitet sind, 

und 

 wenn sich die Rohdiamanten in gegen Eingriffe geschützten Behältnissen 

(verschlusssicher, gesiegelt) befinden, 

durch die Verordnung selbst allgemein genehmigt. Eine Einzel-Ausfuhrgenehmigung ist daher 

nicht erforderlich. 

In der Ausfuhranmeldung muss der Ausführer diesfalls erklären, dass für die Ausfuhrgüter 

die Voraussetzungen erfüllt sind. In e-Zoll sind dazu die Dokumentenartencodes C034 

("Kimberley-Gemeinschaftszertifikat") und Y015 ("Die Rohdiamanten befinden sich in gegen 

Eingriffe geschützten Behältnissen, und die bei der Ausfuhr von diesem Teilnehmer 

(Kimberley Process) angebrachten Siegel sind nicht erbrochen worden") zu verwenden. 

3. Einfuhr von Rohdiamanten 

3.1. Einfuhrverbot 

(1) Die Einfuhr von Rohdiamanten (= physischer Eintritt oder die Verbringung in einen Teil 

des Gebiets eines Teilnehmers am Kimberley Prozess-Zertifikationssystem) in die 

Gemeinschaft ist verboten. 

http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1005300&ida=Au%dfHG2005&gueltig=APPDAT&hz_id=1005300&dz_VonParagraf=21
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(2) Unterpositionen der Kombinierten Nomenklatur, die Rohdiamanten (Diamanten, die nicht 

bearbeitet oder lediglich gesägt, gespalten oder rau geschliffen sind und unter die Positionen 

7102 10, 7102 21 und 7102 31 des Harmonisierten Systems fallen) umfassen, sind mit der 

Maßnahme gekennzeichnet. 

(3) Fußnoten beschreiben jene Güter innerhalb der gekennzeichneten Unterpositionen der 

Kombinierten Nomenklatur, die tatsächlich von der Maßnahme betroffen sind. 

3.2. Einfuhr von der Maßnahme nicht umfasster Güter 

3.2.1. Nicht gekennzeichnete Unterpositionen der Kombinierten 

Nomenklatur 

Güter aus Unterpositionen der Kombinierten Nomenklatur, die nicht mit der Maßnahme 

gekennzeichnet sind, unterliegen keinen Einschränkungen nach dieser Maßnahme. 

3.2.2. Gekennzeichnete Unterpositionen der Kombinierten Nomenklatur 

Güter aus Unterpositionen der Kombinierten Nomenklatur, die mit der Maßnahme 

gekennzeichnet sind, jedoch nicht den Beschreibungen in den Fußnoten entsprechen. In der 

Ausfuhranmeldung muss der Ausführer diesfalls erklären, dass die Ausfuhrgüter nicht der 

Maßnahme unterliegen. In e-Zoll ist dazu der Dokumentenartencode Y920 ("Andere Waren 

als in den an die Maßnahme verknüpften Fußnoten aufgeführt") zu verwenden. 

Hinweis: 

Das betrifft nur die Unterposition 7102 10 des Harmonisierten Systems. 

3.2.3. Feststellungsbescheid nach § 21 AußHG 2005 des BMWFJ 

Mit einem Feststellungsbescheid nach § 21 AußHG 2005 kann das Bundesministerium für 

Wirtschaft, Familie und Jugend feststellen, dass die darin genannten Güter nicht der 

Maßnahme unterliegen (maßnahmenbefreiende Wirkung). In der Ausfuhranmeldung muss 

der Ausführer diesfalls erklären, dass für die Ausfuhrgüter ein Feststellungsbescheid mit 

maßnahmenbefreiender Wirkung vorliegt. In e-Zoll ist dazu der Dokumentenartencode 4FSB 

("Feststellungsbescheid des Bundesministeriums für Wirtschaft, Familie und Jugend, mit dem 

eine Befreiung festgestellt wird") zu verwenden - außerdem ist die Nummer des Bescheides 

anzuführen, und zwar im Format nach Arbeitsrichtlinie AH-1110 Abschnitt 5.1. 

http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1005300&ida=Au%dfHG2005&gueltig=APPDAT&hz_id=1005300&dz_VonParagraf=21


AH-4311 GZ BMF-010302/0146-IV/8/2008 idF GZ BMF-010302/0026-IV/8/2011 vom 01. Juni 2011 

 

© Bundesministerium für Finanzen 10 - 4 

3.3. Einfuhrmöglichkeit mit Allgemeiner Einfuhrgenehmigung 

3.3.1. Allgemein genehmigte Einfuhr 

Die Einfuhr von Rohdiamanten ist nur dann, 

 wenn die Rohdiamanten von einem Zertifikat, das die Sendung, zu der es gehört, 

eindeutig ausweist, begleitet sind, dessen Gültigkeit von der zuständigen Behörde eines 

Teilnehmers am Kimberley Prozess-Zertifikationssystem bestätigt wurde, 

und 

 wenn sich die Rohdiamanten in gegen Eingriffe geschützten Behältnissen 

(verschlusssicher, versiegelt) befinden und die bei der Ausfuhr vom Teilnehmer am 

Kimberley Prozess-Zertifikationssystem, der das Zertifikat ausgestellt hat, angebrachten 

Siegel nicht erbrochen worden sind, 

und 

 wenn das Kimberley Prozess-Zertifikat samt den entsprechenden Rohdiamanten von 

einer Zertifizierungsstelle in der Europäischen Union (siehe Abschnitt 10. zur 

Arbeitsrichtlinie) zertifiziert worden ist/sind, 

durch die Verordnung selbst allgemein genehmigt. Eine Einzel-Einfuhrgenehmigung ist daher 

nicht erforderlich. 

In der Einfuhranmeldung ist zu erklären, dass für die Einfuhrgüter die Voraussetzungen 

erfüllt sind. In e-Zoll sind dazu die Dokumentenartencodes L116 ("Kimberley-Zertifikat") und 

Y015 ("Die Rohdiamanten befinden sich in gegen Eingriffe geschützten Behältnissen, und die 

bei der Ausfuhr von diesem Teilnehmer (Kimberley Process) angebrachten Siegel sind nicht 

erbrochen worden") zu verwenden. 

3.3.2. Verfahrensablauf Einfuhr 

Schritt 1 – Prüfung und Versandverfahren 

Der Ausführer legt das erforderliche gültige Kimberley-Zertifikat und die Rohdiamanten im 

verschlusssicheren Behältnis vor. Bei positivem Ergebnis der Überprüfung durch die befasste 

Zollstelle ist die einzig zulässige zollrechtliche Bestimmung der Ware die der Überführung in 

das Versandverfahren zur Beförderung zu einer Zertifizierungsstelle. 

Bei der Auswahl der Zertifizierungsstelle in der Europäischen Union (siehe Abschnitt 10.) 

durch den Wirtschaftsbeteiligten ist zu beachten, dass die Zertifizierungsstelle des 
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Einfuhrlandes oder des Bestimmungslandes gewählt werden muss. Nur dann, wenn das 

Einfuhrland oder das Bestimmungsland keine Zertifizierungsstelle eingerichtet hat (zB 

Österreich), kann die Zertifizierungsstelle frei gewählt werden. 

Schritt 2 – Zertifizierung (– Versandverfahren) - Zollabfertigung 

Nach abgeschlossener positiver Zertifizierung (im negativen Fall beschlagnahmt die 

Zertifizierungsstelle die Rohdiamanten) dürfen die Rohdiamanten in den zollrechtlich freien 

Verkehr der Gemeinschaft überführt werden. Die Zollabfertigung kann entweder bei der 

Zollstelle, die direkt bei der Zertifizierungsstelle liegt, oder nach einem neuerlichen 

Versandverfahren bei jeder anderen Zollstelle in der EU erfolgen. 

3.3.3. Kosten 

Die Kosten für das Zertifizierungsverfahren (Transport-, Speditions- und Zertifikationskosten 

usw.) trägt zur Gänze der Einführer. 

3.4. Einfuhrmöglichkeit für Privateinfuhren mit geringem Wert 

Privateinfuhren mit geringem Wert (zB wenige Karat Rohdiamanten, offensichtlich für 

Sammler) von Rohdiamanten aus nichtafrikanischen Ländern dürfen unter Anwendung der 

Befreiungsbestimmung des § 7 Abs. 1 AußHV 2005 (siehe Arbeitsrichtlinie AH-1120 

Abschnitt 1.1.) ohne die Erfüllung der Erfordernisse nach Abschnitt 3.3. eingeführt werden. 

In der Einfuhranmeldung muss der Einführer diesfalls erklären, dass er die 

Ausnahmebestimmung in Anspruch nimmt. In e-Zoll ist dazu der Dokumentenartencode 

7915 ("Privateinfuhr mit geringem Wert von Rohdiamanten aus nichtafrikanischen Ländern" 

zu verwenden. 

4. Durchfuhr von Rohdiamanten 

(1) Die Abschnitte 2. und 3. sind für die Durchfuhr nicht anzuwenden, 

a) wenn die Rohdiamanten nur zum Zwecke der Durchfuhr zu einem anderen Teilnehmer 

am Kimberley Prozess-Zertifikationssystem als der Gemeinschaft in das Gebiet der 

Gemeinschaft verbracht werden und die Durchfuhr als Zweck auf dem begleitenden 

Zertifikat unmissverständlich angegeben ist 

und 

b) wenn bei der Ein- und Ausfuhr festgestellt werden kann, dass weder am 

Originalbehältnis, in dem die Rohdiamanten befördert werden, noch an dem von einer 

http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=V&id=5004700&ida=Au%dfHV2005&gueltig=APPDAT&hz_id=5004700&dz_VonParagraf=7&dz_VonAbsatz=1
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zuständigen Behörde eines Teilnehmers ausgestellten Originalzertifikat Eingriffe 

festgestellt werden. 

(2) Bei positivem Abschluss der Prüfung der Voraussetzungen nach Absatz 1 sind keine 

weiteren Voraussetzungen zu erfüllen. 

Werden die Voraussetzungen nach Abs. 1 lit. a nicht erfüllt, kann eine Einfuhr mit 

nachfolgender Ausfuhr nach den Abschnitten 2. und 3. durchgeführt werden, werden die 

Voraussetzungen nach Abs. 1 lit. b nicht erfüllt, ist die Durchfuhr zurückzuweisen. 

5. Warenbeschau – Besonderheiten bei Rohdiamanten 

In Abweichung der allgemeinen Vorschriften über die Beschau von Waren in der 

Arbeitsrichtlinie AH-1110 Abschnitt 5.2. müssen die Beschau von Rohdiamanten zwei 

Zollorgane gleichzeitig vornehmen und es ist danach das Behältnis wieder verschlusssicher 

herzurichten. 

Über die durchgeführte Beschau und die verwendeten neuen Verschlüsse (Bezeichnung, 

Nummer) ist ein Vermerk auf dem Original des Kimberley-Zertifikats anzubringen und 

zollamtlich zu bestätigen. 

6. Strafbestimmungen 

(1) Die Strafbestimmungen des § 39 AußHG 2005 sind bei Zuwiderhandlungen gegen die 

Verordnung anzuwenden. Siehe dazu die Arbeitsrichtlinie AH-1130. 

(2) Bei der Anwendung der Strafbestimmungen für Rohdiamanten ist auf Folgendes zu 

achten: 

 Es gilt ein Ausfuhrverbot bzw. ein Einfuhrverbot 

Artikel 3 der Verordnung: 

Die Einfuhr von Rohdiamanten in die Gemeinschaft ist nur gestattet, wenn die folgenden 

Voraussetzungen erfüllt sind … 

The import of rough diamonds into the Community shall be prohibited unless all of the 

following conditions are fulfilled … 

Artikel 11 der Verordnung: 

Die Ausfuhr von Rohdiamanten in die Gemeinschaft ist nur gestattet, wenn … 

The export from the Community of rough diamonds shall be prohibited unless both of the 

following conditions are fulfilled ... 

http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=BG&id=1005300&ida=Au%dfHG2005&gueltig=APPDAT&hz_id=1005300&dz_VonParagraf=39
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 Unter Einhaltung der Formalerfordernisse (Die Textierung der Bestimmung – vor Allem 

die der englischen Fassung – zielt auf die Einhaltung aller Formalerfordernisse ab!!) ist 

die Ausfuhr sowie die Einfuhr allgemein genehmigt. In diesen Fällen ist daher keine 

zusätzliche Ausfuhrgenehmigung bzw. Einfuhrgenehmigung erforderlich. 

Abschnitt 7. 

derzeit frei 

Abschnitt 8. 

derzeit frei 

Abschnitt 9. 

derzeit frei 

10. Zertifizierungsstellen 

10.004. Deutschland (DE) 

In Deutschland werden die Kontrolle der Ein- und Ausfuhr von Rohdiamanten gemäß der 

Verordnung (EG) Nr. 2368/2002, einschließlich der Ausstellung von 

Gemeinschaftszertifikaten, ausschließlich von folgenden Stellen durchgeführt: 

Hauptzollamt Koblenz 
Zollamt Idar-Oberstein 
Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten 
Hauptstraße 197 
D-55743 Idar-Oberstein 
Tel. (49-6781) 56 27-0 
Fax (49-6781) 56 27-19 
E-Mail: poststelle@zabir.bfinv.de 

Für die Zwecke der Artikel 5 Absatz 3, Artikel 6, 9, 10, Artikel 14 Absatz 3, Artikel 15 und 17 

dieser Verordnung, die insbesondere die Berichterstattungspflicht gegenüber der Kommission 

betreffen, fungiert folgende Behörde als zuständige deutsche Behörde: 

Bundesfinanzdirektion Südost 
Krelingstraβe 50 
D-90408 Nürnberg 

Tel. (49-911) 376 35 61, 376 35 86, 376 35 82 
Fax (49-911) 376 22 70 
E-mail: diamondcert@ofdn.bfinv.de 

http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3049300&ida=VO23682002&gueltig=20110526&hz_id=3049300
mailto:poststelle@zabir.bfinv.de
mailto:diamondcert@ofdn.bfinv.de
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10.006. Vereinigtes Königreich (GB) 

Government Diamond Office 
Global Business Group 
Room W 3.111.B 
Foreign and Commonwealth Office 
King Charles Street 
London SW1A 2AH 
Tel. (44-207) 008 6903 
Fax (44-207) 008 3905 
E-Mail: GDO@gtnet.gov.uk 

10.017. Belgien (BE) 

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Dienst 
Vergunningen/Service Public Fédéral Economie, 
PME, Classes moyennes et Energie, Service Licence 
Italiëlei 124, bus 71 
B-2000 Antwerpen 
Tel. (32-3) 206 94 70 
Fax (32-3) 206 94 90 
E-Mail: kpcs-belgiumdiamonds@economie.fgov.be 

In Belgien werden die Kontrolle der Ein- und Ausfuhr von Rohdiamanten gemäß der 

Verordnung (EG) Nr. 2368/2002 sowie die Zollabfertigung ausschließlich von folgender Stelle 

durchgeführt: 

The Diamond Office 
Hovenierstraat 22 
B-2018 Antwerpen 

10.061. Tschechische Republik (CZ) 

In der Tschechischen Republik werden die Kontrolle der Ein- und Ausfuhr von Rohdiamanten 

gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2368/2002 sowie die Zollabfertigung ausschließlich von 

folgender Stelle durchgeführt: 

Generální ředitelství cel 
Budějovická 7 
140 96 Praha 4 
Česká republika 
Tel. (420-2) 61 33 38 41, (420-2) 61 33 38 59, Mobiltel. (420-737) 213 793 
Fax (420-2) 61 33 38 70 
E-Mail: diamond@cs.mfcr.cz 

10.066. Rumänien (RO) 

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor 
(National Authority for Consumer Protection) 
Strada Georges Clemenceau Nr. 5, sectorul 1 
Bd. Aviatorilor Nr. 72, sectorul 1 București, România, 
(72 Aviatorilor Bvd., sector 1, Bucharest, Romania) 

mailto:GDO@gtnet.gov.uk
mailto:kpcs-belgiumdiamonds@economie.fgov.be
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3049300&ida=VO23682002&gueltig=20110526&hz_id=3049300
http://findok.bmf.gv.at/findok/javalink?art=Int&id=3049300&ida=VO23682002&gueltig=20110526&hz_id=3049300
mailto:diamond@cs.mfcr.cz
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Cod postal (Postal code) 011865 
Tel. (40-21) 318 46 35 / 312 98 90 / 312 12 75 
Fax (40-21) 318 46 35 / 314 34 62 
www.anpc.ro 

10.068. Bulgarien (BG) 

Ministry of Finance 
External Finance Directorate 
102, G. Rakovski str. 
Sofia, 1040 
Bulgaria 
Tel. (359-2) 98 59 24 01/98 59 24 10/98 59 24 15 
Fax (359-2) 98 12 498 
E-Mail: feedback@minfin.bg 

11. Teilnehmer am Zertifikationssystem des Kimberley-

Prozesses 

Angola, Armenien, Australien, 

Bangladesch, Belarus, Botswana, Brasilien, 

China (Volksrepublik), 

Europäische Gemeinschaft, 

Ghana, Guinea, Guyana, 

Hongkong, 

Indien, Indonesien, Israel, 

Japan, 

Kanada, Kongo (Demokratische Republik), Kongo (Republik), Korea (Republik), Kroatien, 

Laos (Volksrepublik), Libanon, Lesotho, Liberia, 

Malaysia, Mexiko, Mauritius, 

Namibia, Neuseeland, Norwegen, 

Russische Föderation, 

Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Südafrika, Sri Lanka, Schweiz, 

Taiwan (Penghu, Kinmen und Matsu, getrenntes Zollgebiet), Tansania, Thailand, Togo, 

Türkei, 

http://www.anpc.ro/anpc/index.php
mailto:feedback@minfin.bg
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Ukraine, 

Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigte Staaten Von Amerika, Vietnam, 

Zentralafrikanische Republik. 

12. Warenkunde 

12.1. Bilder von Rohdiamanten 

    

13. Formularmuster 

13.388. Südafrika 
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13.624. Israel 
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13.720. China 
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13.999. Europäische Union 

  

 


	1. Rechtsgrundlage
	2. Ausfuhr von Rohdiamanten
	2.1. Ausfuhrverbot
	2.2. Ausfuhr von der Maßnahme nicht umfasster Güter
	2.2.1. Nicht gekennzeichnete Unterpositionen der Kombinierten Nomenklatur
	2.2.2. Gekennzeichnete Unterpositionen der Kombinierten Nomenklatur
	2.2.3. Feststellungsbescheid nach § 21 AußHG 2005 des BMWFJ

	2.3. Ausfuhrmöglichkeit mit Allgemeiner Ausfuhrgenehmigung

	3. Einfuhr von Rohdiamanten
	3.1. Einfuhrverbot
	3.2. Einfuhr von der Maßnahme nicht umfasster Güter
	3.2.1. Nicht gekennzeichnete Unterpositionen der Kombinierten Nomenklatur
	3.2.2. Gekennzeichnete Unterpositionen der Kombinierten Nomenklatur
	3.2.3. Feststellungsbescheid nach § 21 AußHG 2005 des BMWFJ

	3.3. Einfuhrmöglichkeit mit Allgemeiner Einfuhrgenehmigung
	3.3.1. Allgemein genehmigte Einfuhr
	3.3.2. Verfahrensablauf Einfuhr
	3.3.3. Kosten

	3.4. Einfuhrmöglichkeit für Privateinfuhren mit geringem Wert

	4. Durchfuhr von Rohdiamanten
	5. Warenbeschau – Besonderheiten bei Rohdiamanten
	6. Strafbestimmungen
	Abschnitt 7.
	Abschnitt 8.
	Abschnitt 9.
	10. Zertifizierungsstellen
	10.004. Deutschland (DE)
	10.006. Vereinigtes Königreich (GB)
	10.017. Belgien (BE)
	10.061. Tschechische Republik (CZ)
	10.066. Rumänien (RO)
	10.068. Bulgarien (BG)

	11. Teilnehmer am Zertifikationssystem des Kimberley-Prozesses
	12. Warenkunde
	12.1. Bilder von Rohdiamanten

	13. Formularmuster
	13.388. Südafrika
	13.624. Israel
	13.720. China
	13.999. Europäische Union


